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FESTBELEUCHTUNGSANLAGEN IN DER STADT ZURICH

von Alfred Fischer

Beleuchtung ganz allgemein hat immer einen hohen Attraktivitdtswert. Sie springt
wirklich in die Augen, sie fallt auf. Man kann wohl sagen, dass, je weniger man sie
braucht, je weiter weg von einem beleuchteten Objekt manist —z. B. aufdem Uetliberg
angesichts der vollbeleuchteten Stadt —, um so fremder, zauberhafter und je nach Ge-
miitslage um so unnétiger und luxuritser erscheint einem der Lichterglanz. Was sich
aber aufDistanz als Glanz und Flimmer ausnimmt, ist Licht in der Dunkelheit, dusserer

Ausdruck des Menschen, iiber das Dunkel zu triumphieren. Es ist Verkehr, Arbeit fiir

die einen, Feierabend, Vergniigen oder Ruhezeit fiir die andern, oder dichtes, intensi-

ves Leben in einer Stadt, deren Atem und Puls auch in der Nacht wahrnehmbar
bleibt.

Das bedngstigende Gefiihl, ohne Licht leben zu miissen — wie wir es noch aus der
Verdunkelungszeit wihrend des Zweiten Weltkrieges kennen —, zeigt sich symbolhaft
im Ausspruch, dass mehr als nur die Lichter ausgehen, wenn das Leitungsnetz zusam-
menbricht.

Es lasst sich in Ziirich nicht nachweisen, wieviel der Blick von der Quaibriicke ge-
gen die Stadt wert ist, was das Grossmiinster, die Uni, die ETH oder die andern ange-
leuchteten Bauten mehr oder weniger einbringen, beleuchtet oder unbeleuchtet. Das
Ganze aber — und wenn wir es selber nicht mehr wahrnehmen, so sagen es uns jahrlich
viele unserer Besucher und Giste — ist so schon, so einleuchtend und typisch, dass Zii-
rich immer wieder einen Besuch wert ist.

Die Anfinge der Festbeleuchtungsanlagen in unserer Stadt reichen in das Jahr
1928 zuriick. Damals diskutierte eine vorberatende Kommission dariiber, wie «das
treppenartig aufbauende Stadtbild nachts durch das Anleuchten der Monumentalbau-
ten zur Geltung gebracht werden kénnte».

Vorgesehen wurde folgendes Vorgehen:

— Erster Ausbau, umfassend die Gebiaude am oberen Limmatbecken, das Grossmiin-
ster, die Wasserkirche, das Fraumiinster, das Stadthaus und das Zunfthaus zur Mei-
sen. Die Inbetriebnahme erfolgte Ende Juni 1930 aus Anlass des Seenachtfestes.

- Zweiter Ausbau, die Anleuchtung der markanten Gebiude des zweitobersten Lim-
matbeckens, das Haus Keck, St. Peter, Rathaus, die Zunfthiuser Riiden und Zim-
merleuten.

— Eine dritte Ausbaustufe sollte dann weithin sichtbare Gebdaude und Kirchen an den
Berghingen erfassen. Als besonders ausgefallen erscheint uns heute die Idee, die
Waldriander mit bengalischen Feuern zu beleuchten.

Ein grosser Teil der in der zweiten und dritten Etappe vorgeschlagenen Anlagen
wurde aus Anlass der im Oktober 1952 durchgefiihrten «Ziircher Lichtwochen» ausge-
fiihrt. Ausgenommen von nur kleineren Anderungen blieben diese Anlagen beziiglich
Standort und Anordnung ohne wesentliche Anderung der Lichtintensitit bis heute un-
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Lampen, die in Ziirich verwendet werden. Fur Strassenbeleuchtungen: 1 Quecksilber-Leuchtstofflampen.
2 Natrium-Hochdrucklampen. 3 Natrium-Niederdrucklampen. 4 Fluoreszenzrohren. 5 Glihlampen. - Fur
Festbeleuchtungsanlagen: 6 Projektionslampen. 7 Halogenlampen (stabformig). 8 PAR 56-Halogenlampen

verandert in Betrieb. Lediglich die Einschaltdauer wurde von ehemals vier bis fiinf
Hauptfeiertagen wie Ostern, Pfingsten, Knabenschiessen usw. auf sogenannte Wo-
chenendschaltung ausgedehnt. Heute sind die Betriebszeiten nach den Kurven 1 und 2
geregelt. Die Ausdehnung dieser Betriebszeiten von ehemals etwa 100 Stundenim Jahr
auf heute rund 750 Stunden nach Kurve 1 bzw. 1750 Stunden nach Kurve 2, hatte
dann allerdings schwerwiegende Konsequenzen auf die Lebensdauer der frither ver-
wendeten Projektionslampen. Diese erreichten namlich nur eine Lebensdauer von
knapp 700 Stunden und mussten demzufolge jedes Jahr ersetzt werden. Aber auch die
Scheinwerfer (insbesondere die Spiegel) waren einer stirkeren Abniitzung und Ver-
schmutzung unterworfen, so dass die Anlagen jedes Jahr griindlich zu revidieren waren
und jedes Frithjahr neu eingestellt werden mussten. Der Personalaufwand war entspre-
chend, so dass wir uns gezwungen sahen, neue Lésungen zu suchen.

Versuche mit Entladungslampen konnten wegen der Lichtfarbe die zur Besichti-
gung eingeladene Denkmalpflege nicht befriedigen. Anderseits waren die Lichttechni-
ker froh iber diesen Entscheid, zeigten doch schon die Versuche, dass wegen der Aus-
strahlcharakteristiken der neuen, nicht regulierbaren Scheinwerfer zusammen mit den
nicht veranderbaren Standorten viel zu viel Licht in die Umgebung abgestrahlt wurde.
Dies fithrte zu Blendungen, und die Proteste dadurch gestorter Anwohner blieben nicht
aus.

Inzwischen haben wir fast alle Anlagen mit PAR 56/500 W-Quartzline-Lampen,
eingesetzt in einen dazu passenden, selbst konstruierten Scheinwerfer, ausgeristet.
Diese Halogen-Glithlampen lassen keinen Farbunterschied zu den bisher verwendeten
Projektionslampen erkennen. Insofern konnten wir den Wunsch der Denkmalpflege
nach Beibehaltung des Glithlampenlichtes erfiillen. Die neuen Lampen sind in drei ver-
schiedenen Ausfithrungen erhiltlich — Narrow Spot, Medium- und Wide-Flood. Dies
erlaubt eine recht gute Anpassung an die értlichen Verhéltnisse unter Berticksichtigung
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Zirich. a) Scheinwerferbatterie fiir die Anleuchtung des Grossmiinsters; jede Leuchte ist bestiickt mit 1 PAR
56/500-Watt-Lampe. — b) Kreditanstalt am Paradeplatz. 7flammige Zierkandelaber mit je 1 Glihlampe
1ooWatt. Die FassadeangeleuchtetmitFluoreszenzréhren (eingebautinden Fensterbriistungen).—c) Miinster-
briicke. Gusskandelaber und Altstadtleuchten, im Hintergrund das Grossmiinster. — d) Werdmihleplatz.
Der Brunnen, beleuchtet mit 8 Unterwasser-Leuchten mit je 1 Halogen-Glithlampe 50 Watt/24 Volt

der alten Standorte und Installationen. Trotz der wesentlich schlechteren Lichtaus-
beute der Halogen-Glithlampen (im Vergleich zu Entladungslampen) war es moglich,
den Anschlusswert der Anlagen um fast die Hilfte zu senken. Mit rund 4000 Brennstun-
den erreicht diese Lampe zudem noch eine akzeptable Betriebszeit. Ohne Nachteil ging
es indessen nicht, denn die in den USA hergestellten Lampen sind fiir eine Betriebs-
spannung von 120 V ausgelegt und der Einbau von Transformatoren 220/120 V erwies
sich als unumganglich.

Die bisher gemachten Betriebserfahrungen haben unsere Erwartungen voll erfillt,
und sollten die nun revidierten Anlagen nochmals fast 50 Jahre iiberdauern, so haben
wir mehr erreicht als von unserer schnellebigen Zeit eigentlich erwartet wird.
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ELEKTRIZITATS\WERK per STADT ZUIRICH
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Betriebszeiten fur die Aend
EWZ Festbeleuchtungsanlagen awm 4. 3.F78 F/
VNO Programm H14: taglich oB
H16: an Wochenenden

Ein vollstandiges Verzeichnis der angeleuchteten Gebidude, mit detaillierten Angaben iiber die
Schaltzeiten, erscheint jeweils zu Beginn der Festbeleuchtungsperiode.
Allgemein gilt:

[m Limmatraum werden die Gebiaude nach vorliegender Kurve taglich angestrahlt.
- Ausserhalb liegende Kirchen und Gebiude jeweils nur an den Wochenenden (Samstag/Sonntag)
zusitzlich an folgenden Feiertagen: Karfreitag, Ostermontag, Sechseliiutenmontag, 1. Mai,
Auffahrt, Pfingstmontag, 1. August, Knabenschiessenmontag.

Baumanleuchtungen: sobald und solange die Baume belaubt sind.

Pflanzenrabatten: nach Riicksprache mit den Gartenmeistern.

Brunnen: tiglich, jedoch mit Sperrkontakt am Pumpenschiitz.
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Angeschlossen sind :
Stadthaus
Grossmiinster

St. Peter

Bank Hofmann

35



	Festbeleuchtungsanlagen in der Stadt Zürich

